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Erklärung zum Verzicht auf die Revision (sog. Opting-out) 
 

 

Aktiengesellschaften, Kommanditaktiengesellschaften, GmbH und Genossenschaften müssen ihre Jahres-
rechnung grundsätzlich durch eine Revisionsstelle prüfen lassen, die eine ordentliche oder eingeschränkte 
Revision gemäss Obligationenrecht durchführt. Kleine und mittlere Unternehmen können darauf jedoch ver-
zichten, wenn sie 
 

1. die Voraussetzungen für die Pflicht zur ordentlichen Revision nicht erfüllen und 
2. nicht mehr als 10 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt haben und 
3. alle Gesellschafter dem Verzicht zustimmen. 
 

Bei der Gründung ist der Verzicht auf die Revision mit Wirkung ab sofort möglich. Danach ist der Verzicht 
nur noch mit Wirkung für zukünftige Geschäftsjahre möglich und muss unter Beilage der Jahresrechnung 
des zuletzt abgelaufenen Geschäftsjahres vor Beginn des Geschäftsjahres, ab dem er gelten soll, beim 
Handelsregisteramt angemeldet werden. Die Revisionsstelle muss daher noch bis zum Beginn des Ge-
schäftsjahres, ab dem der Verzicht gilt, im Amt bleiben und kann erst danach in einem zweiten Schritt beim 
Handelsregisteramt zur Löschung angemeldet werden. (Art. 727a OR, Art. 62 HRegV). 
 

In diesem Sinne erklärt das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan der 
 

 
[Firmenbezeichnung und –nummer (z.B. CHE-123.456.789) gemäss Handelsregister] 
 

1. die Gesellschaft erfüllt die Voraussetzungen für die Pflicht zur ordentlichen Revision nicht; 

2. die Gesellschaft hat nicht mehr als 10 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt; 

3. alle Gesellschafter haben mit Wirkung ab dem am                                  beginnenden Geschäftsjahr auf 
eine eingeschränkte Revision verzichtet        [Datum: Tag, Monat, Jahr] 

 

Diese Erklärung stützt sich auf folgende beizulegende Dokumente (bitte anklicken; Kopien genügen): 

0  die von der Generalversammlung genehmigte Jahresrechnung des letzten abgelaufenen Geschäfts-
jahres (unterzeichnet vom Vorsitzenden des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans und der in-
nerhalb des Unternehmens für die Rechnungslegung zuständigen Person); und 

0  Protokoll (oder Auszug daraus) der Generalversammlung betreffend die Genehmigung der Jahres-
rechnung des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (unterzeichnet vom Vorsitzenden und vom Pro-
tokollführer der Versammlung); und 

0  gegebenenfalls der Revisionsbericht betreffend das letzte abgelaufene Geschäftsjahr; und 

0  Protokoll (oder Auszug daraus) der Generalversammlung über den einstimmig erfolgten Verzichtsbe-
schluss durch alle Gesellschafter (unterzeichnet vom Vorsitzenden und vom Protokollführer der Ver-
sammlung); oder 

0  unterzeichnete Verzichtserklärungen aller Gesellschafter; oder 
0  Protokoll (oder Auszug daraus) des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans über dessen Fest-

stellung, dass (1.) allen Gesellschaftern das Ersuchen um Zustimmung zum Verzicht schriftlich zu-
gestellt worden ist und (2.) innert der angesetzten Beantwortungsfrist von mindestens 20 Tagen kein 
Gesellschafter den Verzicht abgelehnt hat (unterzeichnet vom Vorsitzenden und vom Protokollführer 
der Versammlung). 

 
Datierte Unterschrift eines Mitglieds des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans: 
 

 
 

 
 
 
........................................................................................................... 
 
 

[Vor- und Familiennamen]        [Datum und Unterschrift] 
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